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Dieses wurde Bild wurde zu Anschauungszwecken gestellt und zeigt typisch falsches Parkverhalten 

 
 

Einführung der kommunalen Verkehrsüberwachung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am 09.10.2018 wurde durch den Gemeinderat beschlossen, dass eine kommunale 
Verkehrsüberwachung in der Gemeinde Nüdlingen eingeführt wird.  

Frau Nancy Stahl aus Nüdlingen übernimmt diese Aufgabe ab sofort, nachdem alle Voraussetzungen 
dazu geschaffen wurden.  

Die kommunale Verkehrsüberwachung hat die Aufgabe, den ruhenden Verkehr zu überwachen und 
Verstöße gegen bestehende Halt- bzw. Parkverbote zu dokumentieren und entsprechend der 
bußgeldrechtlichen Vorschriften zu ahnden.  

Bitte beachten Sie neben den im Gemeindegebiet aufgestellten Verkehrszeichen auch die in 
§ 12 der Straßenverkehrsordnung (StVO) gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen zum Halten und 
Parken; dieser Paragraph ist in seiner Ausführlichkeit im Innenteil abgedruckt.  
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Beginn der Kanalerneuerung mit dem „RÜ7“ 
 
Im Bereich der Ortsdurchfahrt B287 erneuert die Gemeinde Nüdlingen den Kanal und erstellt einen 
Regenüberlauf (RÜ7). Die Baumaßnahme beginnt im Bereich der Kissinger Straße 50 und endet im Riedweg 
mit Einmündung in die Neubaustraße.  
 
Die ausführende Baufirma Josef Hell beginnt mit der Maßnahme voraussichtlich am 25.05.2020. In diesem 
Abschnitt wird die Ortsdurchfahrt einige Tage gesperrt; die Umleitung für Schwerlastverkehr wird 
eingerichtet und ausgeschildert. Bei der späteren Kanalauswechselung in der Kissinger Straße, etwa ab 
September 2020, wird diese Sperrung der Ortsdurchfahrt über einen längeren Zeitraum erforderlich sein. 
 
Während der Bauzeit ist die Gemeinde Nüdlingen und die Firma Josef Hell bemüht, den betroffenen 
Grundstücken die Zufahrt zu ermöglichen. Wir bitten aber bereits jetzt um Nachsicht, dass bei Arbeiten 
unmittelbar vor den Anwesen eine Zufahrt zum Grundstück leider nicht möglich sein könnte.  
 

 
Teilausschnitt des Rohrnetzplans des beauftragten Ingenieurbüros Hossfeld & Fischer, Bad Kissingen 

 
Erhöhte technische Standards und auch häufige Starkregenereignisse erfordern ein leistungsfähiges und 
modernes Entwässerungssystem, gerade aufgrund der besonderen Topographie in unserer Gemeinde. 
 
Bestandteil dieses Abwasserprojekts ist der Bau eines 
Regenüberlaufbauwerks, welches am Anfang vom Riedweg 
geplant ist. 
 
Dieses Bauwerk ist erforderlich, um die Abwassermengen 
bei Starkregen gedrosselt in die folgenden Leitungen zu 
bringen. Mit der Baumaßnahme wird der Bereich 
zukunftsorientiert wie auch den technischen Standards 
entsprechend auf den neuesten Stand gebracht. 
 
Für Rückfragen bitten wir um Kontaktaufnahme über den 
Bürgerservice per E-Mail poststelle@nuedlingen.de oder 
per Gemeinde-WhatsApp +4915116168268.  

Beispielbild: Regenüberlaufbau im Gemeindegebiet 2016 
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Wichtige Kontakte                                                                                                                

 
 
GEMEINDE 
Gemeinde Nüdlingen, Kissinger Straße 1, 97720 Nüdlingen 
Bürgerservice Barbara Hein 0971/7271-0 
Fax    0971/7271-20 
Homepage   www.nuedlingen.de 
E-Mail Bürgerservice  info@nuedlingen.de 
E-Mail Gemeindeblatt  redaktion@nuedlingen.de 
 
GEMEINDE WHATSAPP 

0151/16168268 
 

 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung: bitte wenden Sie sich zur 
Terminvereinbarung telefonisch an die Gemeindeverwaltung.  
 
Mo, Di 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.30 Uhr 
Mi 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Do 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Fr 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 

Durchwahlnummern der Mitarbeiter  0971/7271- 
 

Erster Bürgermeister Harald Hofmann  
Vorzimmer  Manuela Rottmann 22 
   Anita Vogt  23 
 

Hauptverwaltung 
Geschäftsleiter  Stefan Funk  17 
Hauptamt, Bauamt  Lisa Bühner  13 
Personalamt/VHS  Rita Wilm  16 
Meldeamt/Soziales  Brigitte Thomas  19 
Technisches Bauamt Manfred Schmitt  24 
Ordnungs-/Gewerbeamt Marco Nicolai  21 
Kindergartenverwaltung /  Hanna Dietz  41 
Liegenschaften  
 

Finanzverwaltung 
Kämmerer  Stefan Funk  17 
Finanzverwaltung  Fabian Röder  14 
Steuern   Arno Tatzel  12 
Kasse   Martina Grünewald 34 
Kasse   Selina Wilm  15 
 
 

GEMEINDEBÜCHEREI 
im Rathaus Nüdlingen, Kissinger Straße 1 
Zimmer Nr. 11  Hubert Ziegler, Carina Nöth, Beate Schuster 
Telefon   0971/7271-25 
Email   buecherei@nuedlingen.de 
 

Öffnungszeiten Bücherei: 
Die Gemeindebücherei ist bis auf weiteres nur an Samstagen von 
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr unter Sicherheitsvorgaben geöffnet.  
 
GEMEINDEWERKE 
im Rathaus Nüdlingen, Kissinger Straße 1 
Zimmer Nr. 3  Thomas Schäfer 
Telefon   0971/7271-11 
E-Mail   gemeindewerke@nuedlingen.de 

thomas.schaefer@nuedlingen.de 
Öffnungszeiten Gemeindewerke wie Gemeindeverwaltung 
 

Bei Störungen in der Strom- oder Wasserversorgung 
Rufbereitschaft  0160/6285606 
 

BAUHOF 
Haardstraße 73, 97720 Nüdlingen 
(Postanschrift=Gemeindeverwaltung) 
Telefon   0971/99585

 
 
ALLIANZ KISSINGER BOGEN 
Beata Schmäling, Stephanie Kunder 
Am Marktplatz 10, 97705 Burkardroth 
Telefon 09734/9319542 
E-Mail info@kissinger-bogen.de 
Homepage www.kissinger-bogen.de 
 

GEMEINDEJUGENDPFLEGER 
Verein Pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V. 

Telefon  0175/8519696 
 

 
JUGENDBEAUFTRAGTER NÜDLINGEN 
Andre Iff    01525/6401430 
 

JUGENDBEAUFTRAGTER HAARD 
Stephan Schmitt   0971/2748 
 

FEUERWEHREN 
Freiwillige Feuerwehr Nüdlingen 
1. Kdt. Alexander Frey  0171/6973112 
Homepage   www.ff-nued.de 
 

Freiwillige Feuerwehr Haard 
1. Kdt. Christoph Hillenbrand  0160/7456489 
Homepage   www.feuerwehr-haard.de 
 
 

SCHULE 
Nüdlingen 
Schlossberg-Grundschule  0971/99344 
Homepage   www.vs-nuedlingen.de 
 
 

KINDERGARTEN 
St. Johannisverein Nüdlingen 
Haus für Kinder Nüdlingen  0971/65235 
Haus für Kinder Haard  0971/63680 
 
 

PFARRGEMEINDE 
Katholisches Pfarramt Nüdlingen 0971/3489 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung.  
 
 

Evangelisches Pfarramt Bad Kissingen 0971/2747 
 
 

SENIORENBEAUFTRAGTE 
Liane Hofmann   0971/64869 
 

Die vollständigen Adressen und weitere Telefon-
nummern zu allen Ansprechpartnern finden Sie auf 
unserer Homepage www.nuedlingen.de oder hier:  
 
 

EHRENAMTLICHE EINKAUFSHILFE  
 für Nüdlingen und Haard 09.00 Uhr – 15.00 Uhr 
 Telefon   0971/78550430  
 Homepage www.ehrenamtlicheeinkaufshilfe.wordpress.com 
 
 

ABFALLWIRTSCHAFT 
Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen AdöR 
Telefon    0971/801-6070 
Homepage   www.abfall-scout.de 
 
 
NOTRUF 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Zahnärztliche Rufbereitschaft  www.notdienst-zahn.de 
 
Rettungsdienst und Feuerwehr 112 
 
Polizei    110 
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Amtliche Nachrichten                       

Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung

Am Dienstag, den 26.05.2020, um 19.00 Uhr, findet eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung statt. Die Tagesordnung und den Tagungsort 
können Sie ab Bekanntgabe in den Schaukästen der Gemeinde sowie 
auf unserer Homepage lesen. 

Aktuelles aus der letzten Gemeinderatsitzung

In einer Kurzzusammenfassung möchten wir Sie an den wichtigsten 
Entscheidungen und Themen aus dem öffentlichen Teil der Sitzungen 
teilhaben lassen. Die letzte Gemeinderatsitzung fand am Dienstag, den 
05.05.2020 aufgrund der aktuellen Lage in der Schulturnhalle statt.

1. Vereidigung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder
Herr Erster Bürgermeister Harald Hofmann nahm den neu gewählten 
Mitgliedern des Gemeinderates in feierlicher Form den vorgeschrie-
benen Eid ab. Vereidigt wurden folgende Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte:
• Frau Christine Fell, UWH
• Herr André Iff, CSU
• Herr Marcus Lipsius, CSU
• Frau Franziska Thomas, Junge Liste
• Herr Julian Thomas, Junge Liste
• Herr Florian Wilm, Bürgerblock

2. Beschlussfassung über die Zahl der zu wählenden Vertreter des 
Ersten    Bürgermeisters
Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte zwei weitere Bürgermeister.

3. Wahl des Zweiten und Dritten Bürgermeisters
Für die Durchführung der Wahlen wurden Geschäftsleiter Herr Stefan 
Funk und stellvertretende Geschäftsleiterin Frau Lisa Bühner zu 
Beisitzern benannt. Den Vorsitz im Wahlausschuss führte Herr Erster 
Bürgermeister Harald Hofmann.

Wahl des Zweiten Bürgermeisters:
Die Stimmabgabe erfolgte mittels vorbereiteter Stimmzettel in 
geheimer Abstimmung. Für das Amt des Zweiten Bürgermeisters der 
Gemeinde Nüdlingen wurde Herr Gemeinderat Edgar Thomas und 
Herr Gemeinderat Christian Höfler vorgeschlagen.

Die Auszählung brachte folgendes Ergebnis:
Abgegebene Stimmzettel: 17
Davon ungültig 0
Gültige Stimmzettel 17
Stimmen für Herr Edgar Thomas 11
Stimmen für Herr Christian Höfler 6

Herr Erster Bürgermeister Hofmann verkündete das Ergebnis und stell-
te fest, dass Herr Gemeinderat Edgar Thomas mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Zweiten 
Bürgermeister der Gemeinde Nüdlingen gewählt wurde. Herr Edgar 
Thomas nahm die Wahl an.

Wahl des Dritten Bürgermeisters:
Die Stimmabgabe erfolgte mittels vorbereiteter Stimmzettel in 
geheimer Abstimmung. Für das Amt des Dritten Bürgermeisters der 
Gemeinde Nüdlingen wurde Herr Gemeinderat Stephan Schmitt und 
Frau Gemeinderätin Anita Haub vorgeschlagen. 

Die Auszählung brachte folgendes Ergebnis:
Abgegebene Stimmzettel: 17
Davon ungültig 0
Gültige Stimmzettel 17
Stimmen für Herr Stephan Schmitt 11
Stimmen für Frau Anita Haub 6

Herr Erster Bürgermeister Hofmann verkündete das Ergebnis und stell-

te fest, dass Herr Gemeinderat Stephan Schmitt mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Dritten 
Bürgermeister der Gemeinde Nüdlingen gewählt wurde. Herr Stephan 
Schmitt nahm die Wahl an.

4. Vereidigung des Zweiten und Dritten Bürgermeisters
Die Eidesleistung oder das Gelöbnis entfiel nach Art. 27 Abs. 4 KWBG 
wenn der Beamte oder die Beamtin im Anschluss an eine Amtszeit 
wieder in ein Amt bei demselben Dienstherrn gewählt wird. 

5. Bestellung von Eheschließungsstandesbeamten
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Ersten Bürgermeister Harald Hof-
mann, Herrn Zweiten Bürgermeister Edgar Thomas und Herrn Dritten 
Bürgermeister Stephan Schmitt für die Dauer ihrer Amtszeit vom 
01.05.2020 bis zum 30.04.2026, zu Standesbeamten mit Aufgabenbe-
reich Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften, 
zu bestellen.

6. Festsetzung der Entschädigungen der ehrenamtlichen weiteren 
Bürgermeister
Die monatliche Entschädigung für Herrn Zweiten Bürgermeister Edgar 
Thomas wird auf 520,00 Euro festgesetzt.
Die monatliche Entschädigung für Herrn Dritten Bürgermeister Ste-
phan Schmitt wird auf 180,00 Euro festgesetzt.

7. Bestellung eines weiteren Stellvertreters
Der Gemeinderat beschließt Herrn Gemeinderat Volker Schäfer als 
weiteren Stellvertreter nach Art. 39 GO zu benennen.

8. Bildung, Aufgaben und Zusammensetzung der Ausschüsse
Der Gemeinderat beschließt, keinen Haupt- und Finanzausschuss und 
keinen Bauausschuss zu bilden.
Der Gemeinderat beschließt, einen Rechnungsprüfungsausschuss 
zu bilden. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus sieben Mit-
gliedern. Die Berechnung der Sitzverteilung in den Ausschüssen und 
Gremien erfolgt nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren.
Der Gemeinderat beschließt, keinen Ferienausschuss zu bilden.

9. Entsendung von Mitgliedern und Stellvertretern des Gemeinde-
rates in die Ausschüsse
Der Gemeinderat beschließt die Entsendung von Mitgliedern und 
Stellvertretern des Gemeinderates in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss wie folgt:

Fraktion Mitglied Stellvertreter
CSU Herr Uwe Beer Herr André Iff
CSU Frau Liane Hofmann Herr Marcus Lipsius
Bürgerblock Herr Christian Höfler Herr Klaus Beck
Bürgerblock Herr Florian Wilm Frau Anita Haub
UWH Frau Christine Fell Herr Burkhard Diez
SPD Herr Volker Schäfer Herr Sebastian Schäfer
Junge Liste Herr Julian Thomas Frau Franziska Thomas

10. Übergangsweise Anwendung der bisherigen Geschäftsord-
nung
Der Gemeinderat beschließt, die bisherige Geschäftsordnung unver-
ändert für die neue Wahlperiode zu übernehmen. Ausnahme: weiterer 
Stellvertreter des Bürgermeisters statt Herr Gemeinderat Theodor Hein 
nunmehr Herr Gemeinderat Volker Schäfer. 
Spätere Änderungen im Rahmen der eigenen Geschäftsordnungsde-
batte sind damit nicht ausgeschlossen.

11. Benennung der Fraktionssprecher und deren Stellvertreter
Sachdarstellung:
Folgende Gemeinderatsmitglieder werden als Fraktionssprecher 
benannt:
Fraktion Fraktionssprecher Stellvertreter
CSU Herr André Iff Herr Uwe Beer
Bürgerblock Herr Christian Höfler Herr Florian Wilm
UWH Herr Stephan Schmitt Herr Burkhard Diez
SPD Herr Volker Schäfer Herr Sebastian Schäfer
Junge Liste Frau Franziska Thomas Herr Julian Thomas
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12. Benennung der Mitglieder und deren Stellvertreter im Verwal-
tungsausschuss des Kindergartens
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Gemeinderat Sebastian Schäfer 
und Herrn Gemeinderat Burkhard Diez in den Verwaltungsausschuss 
des Kindergartens zu entsenden.
Der Gemeinderat beschließt, Frau Gemeinderätin Christine Fell als 
Stellvertreterin für den Verwaltungsausschuss des Kindergartens zu 
entsenden.

13. Mittelschulverband Münnerstadt; Wahl eines Verbandsrates 
und eines stellvertretenden Verbandsrates
Der Gemeinderat beschließt in den Mittelschulverband Münnerstadt 
als weitere Verbandsrätin Frau Gemeinderätin Christine Fell zu entsen-
den.
Der Gemeinderat beschließt in den Mittelschulverband Münnerstadt 
als stellvertretende Verbandsrätin Frau Gemeinderätin Anita Haub zu 
entsenden.

14. Bestellung des Partnerschaftskomitees mit unserer Partnerge-
meinde St. Marcel Frankreich
Der Gemeinderat beschließt Herrn Gemeinderat Burkhard Dietz und 
Herrn Ersten Bürgermeister Harald Hofmann für das Partnerschafts-
komitee zu benennen. Die Aufnahme und Abberufung weiterer 
Mitglieder in das Partnerschaftskomitee bestimmt das Partnerschafts-
komitee selbst. Änderungen an der Zusammensetzung werden dem 
Gemeinderat mitgeteilt.

15. Bestellung des Beirates für die Sportlerehrung
Der Gemeinderat beschließt, neben dem Ersten Bürgermeister Harald 
Hofmann, Herrn Gemeinderat Uwe Beer, Herrn Gemeinderat Christian 
Höfler, Herrn Gemeinderat André Iff, Herrn Gemeinderat Sebastian 
Schäfer, Herrn Dritter Bürgermeister Stephan Schmitt und Frau Ge-
meinderätin Franziska Thomas in den Sportbeirat zu entsenden:

16. Bestellung des Seniorenbeauftragten
Der Gemeinderat beschließt, Frau Gemeinderätin Liane Hofmann als 
Seniorenbeauftragte zu bestellen. Der Seniorenbeauftragten steht 
ebenso wieder ein jährliches Budget in Höhe von 300 Euro zur Verfü-
gung.

17. Bestellung der Jugendbeauftragten
Der Gemeinderat beschließt, für Nüdlingen Herrn Gemeinderat André 
Iff und für Haard Herrn Dritten Bürgermeister Stephan Schmitt als 
Jugendbeauftragten zu bestellen.

18. Bestellung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsit-
zenden des Rechnungsprüfungsausschusses
Der Gemeinderat beschließt, Frau Gemeinderätin Christine Fell zur 
Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu bestellen.
Der Gemeinderat beschließt, Frau Gemeinderätin Liane Hofmann zur 
stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 
zu bestellen.

19. Vertretung der Gemeinde in der Allianz Kissinger Bogen
Der Gemeinderat beschließt, für die Allianzversammlung Herrn Ersten 
Bürgermeister Harald Hofmann, Herrn Zweiten Bürgermeister Edgar 
Thomas und Frau Gemeinderätin Christine Fell als Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu benennen.

20. Sitzungstermine für das Jahr 2020
Als Sitzungstermine für das Jahr 2020 wurden festgelegt:
• Dienstag, 26.05.2020
• Dienstag, 23.06.2020
• Dienstag, 07.07.2020
• Dienstag, 21.07.2020
• Dienstag, 08.09.2020
• Dienstag, 06.10.2020
• Dienstag, 10.11.2020
• Dienstag, 08.12.2020

21. Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung einer Dachgaube auf 
Dachterrasse, Fl. Nr. 484, Weingartenstraße, Haard
Der Gemeinderat erteilt die Befreiung von der vorgeschriebenen 
Dachneigung für die Dachgaube und stimmt im Übrigen dem Bauan-
trag zu.

22. Antrag auf Erteilung einer Isolierten Ausnahme und einer 
Isolierten Befreiung, Errichtung eines Gartenhauses; Fl. Nr. 4633, 
Aschacher Weg, Nüdlingen
Der Gemeinderat erteilt die erforderliche Ausnahme hinsichtlich der 
Überschreitung der Baugrenze sowie die Befreiung von der vor-
geschriebenen Dachneigung des Nebengebäudes und stimmt im 
Übrigen dem Bauantrag zu.

23. Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung eines Einfamilien-
wohnhauses mit Garage, Fl. Nr. 5938/15, Am Bödelein; Nüdlingen
Der Gemeinderat erteilt die erforderlichen Befreiungen und stimmt im 
Übrigen dem Bauantrag zu.

Nach Wegfall der Geheimhaltungsgründe werden nachfolgende 
Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung vom 21. April 2020 wie 
folgt öffentlich bekanntgegeben: 

13. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Herr Hans-Jürgen Bühner, Landratsamt Bad Kissingen, ist gem. Art. 37 
Abs. 3 DSGVO Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Nüdlingen.
Frau Lisa Bühner wird als Datenschutzkoordinatorin der Gemeinde 
Nüdlingen eingesetzt.

15. Auftragsvergabe für die Putz-, Maler- und Verputzerarbeiten 
im Gasthaus Stern 
Der Gemeinderat vergibt die Putz-, Maler- und Trockenbauarbeiten 
zum Angebotspreis von 23.191,67 Euro an die Firma Wehner und Geis, 
Bad Bocklet.

Mitteilungen aus dem Rathaus              

Redaktionsschluss

Der nächste Redaktionsschluss für Ausgabe Nr. 11 ist am
Montag, den 25.05.2020, um 7.00 Uhr

Wir bitten um rechtzeitige Abgabe der Berichte und Termine bei der 
Gemeinde (redaktion@nuedlingen.de).

Die Sprechtage des Notars 
Dr. Markus Roßmann, Münnerstadt, im Rathaus der Gemeinde 
Nüdlingen entfallen bis auf Weiteres. Bitte wenden Sie sich in 
dringenden Angelegenheiten direkt an das Notariat 
(Tel. 09733/81080).

Mitteilung des Bürgermeisters

Zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger finden auf Grund der 
aktuellen Lage keine Besuche bei Alters- und Ehejubilaren statt. Glück-
wünsche und Urkunden erhalten unsere Jubilare auf dem Postweg. 
Ich bitte Sie um Verständnis. 

Harald Hofmann, Erster Bürgermeister

Fundsachen

Am 26.04.2020 wurde ein Geldbeutel und zwei Koffer gefunden. 
Die Besitzer werden gebeten, sich telefonisch unter 0971/7271-40 bei 
Frau Hein zu melden. 

Auf unserer Internetseite www.nuedlingen.de finden Sie ebenfalls 
immer die aktuellen Fundsachen.
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Wichtige Information aus der Gemeinde

Die Gemeinde Nüdlingen bittet alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht dringend notwendige persönliche Dienst-
geschäfte im Rathaus zu verzichten, um angesichts der derzeit herrschenden Corona-Pandemie die direkten 
Kontakte zu begrenzen. 

Wer keine dringende Angelegenheit hat oder diese auch per Telefon, Mail, auf dem Postweg oder Online erledigen 
kann wird gebeten, auf den persönlichen Besuch im Rathaus zu verzichten. 

Ist ein persönlicher Besuch notwendig, muss vorher telefonisch ein Termin mit der zuständigen Ansprechperson 
vereinbart werden. Erreichbar ist die Verwaltung unter Telefon 0971/7271-0 oder unter den persönlichen Kontakt-
daten der jeweiligen Mitarbeiter. Um das Besucheraufkommen zu entzerren, sind Terminabsprachen auch außer-
halb der Öffnungszeiten möglich. 

Bei einem Besuch im Rathaus ist es Pflicht, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, die Sie selbst mitbringen müssen. 
Das Tragen eines Schals oder Tuch über Mund und Nase ist auch ausreichend. Für Besucher ist es ebenso erforder-
lich, das ausgelegte Besuchsformular auszufüllen. 

Aktuelle Änderungen bzw. Ergänzungen werden wir zeitnah auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichen. 

Rathaus und Bauhof ganztägig am 22.05.2020 geschlossen

Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 22.05.2020 Rathaus und Bauhof ganztägig geschlossen sind. Am Montag, 
den 25.05.2020 sind wir wieder wie gewohnt für Sie erreichbar. 
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Wohnungsmarkt

Die Gemeindeverwaltung möchte bei der Vermittlung von Woh-
nungen, Häusern und Grundstücken behilflich sein. Dieser kostenlose 
Service soll interessierten Mietern und Vermietern von Wohnungen, 
aber auch Käufern und Verkäufern von Häusern und Grundstücken 
einen Überblick für die Gemeinde Nüdlingen geben. 
Angebote oder Gesuche können Sie im Rathaus bei Frau Hein (Tel. 
0971/7271-40) anmelden. Diese werden dann mit einer Ordnungs-
nummer (ohne Angabe der Adresse und Telefonnummer) in den 
Nüdlinger Nachrichten veröffentlicht. Interessenten erhalten von der 
Verwaltung die erforderlichen Daten für eine direkte Kontaktaufnah-
me.

Lfd. Nr. Grundstücksgesuche
6/2020 Waldgrundstück zum Kauf gesucht
19/2020 Bauplatz für Wohnhaus in Haard gesucht

Lfd. Nr. Mietgesuche
3/2020 2-Zimmer-Wohnung in Nüdlingen mit Einbauküche und 

Garage oder Stellplatz gesucht
10/2020 5-Zimmer-Wohnung oder Haus zur Miete im Gemeinde-
 gebiet gesucht

Lfd. Nr. Kaufgesuche
7/2020 Einfamilienhaus gerne auch renovierungsbedürftig zum 

Kauf gesucht

Lfd. Nr. Vermietungen
4/2020 2-Zimmer-Einliegerwohnung, 70 m² mit Einbauküche, 

Terrasse, separatem Eingang und Garage in Nüdlingen zu 
vermieten

16/2020 Frisch renovierte behindertengerechte barrierefreie 3-Zim-
merwohnung mit 95 m², Wohnküche, Bad, 2 Toiletten, 
Abstellraum und eventuell Garage in Haard ab 01.05.2020 
zu vermieten

18/2020 2-Zimmer Einliegerwohnung mit 85 m² mit Terrasse und 
Gartenbenutzung in Nüdlingen ab 01.08.2020 zu vermie-
ten

Lfd. Nr. Verkäufe Häuser
14/2020 Älteres Einfamilienhaus  in Nüdlingen mit großem Garten 

zu verkaufen

Lfd. Nr. Verkäufe Bauplätze
12/2020 Bauplatz in Nüdlingen mit 1292 m² und Altbestand im  

Ortszentrum zu verkaufen

Mutwillige Beschädigung an der Schlossberghalle

Die Fassade der Schlossberghalle wurde in der Zeit von 24. bis 27. April 
durch einen Pflastersteinwerfer beschädigt. Einige Tage zuvor wurde 
die Türe am Seiteneingang mit Kot beschmiert. Wer etwas gesehen hat 
wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen, Tel. 0971/ 71490 zu 
melden. 

Vereinsring

Der aktuelle Vereinsringkalender ist online und kann auf der Home-
page der Gemeinde (https://www.nuedlingen.de/buergerservice/
aktuelles/) heruntergeladen werden.

Fortsetzung der Titelseite: 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
§ 12 Halten und Parken

(1) Das Halten ist unzulässig
1. an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen,
2. im Bereich von scharfen Kurven,
3. auf Einfädelungs- und auf Ausfädelungsstreifen,
4. auf Bahnübergängen,

5. vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten.

(2) Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der 
parkt.

(3) Das Parken ist unzulässig
1. vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m von 

den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, soweit in Fahrtrichtung 
rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, vor 
Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 8 m von den Schnitt-
punkten der Fahrbahnkanten,

2. wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert,
3. vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahrbahnen 

auch ihnen gegenüber,
4. über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen, wo durch Zei-

chen 315 oder eine Parkflächenmarkierung (Anlage 2 Nummer 74) 
das Parken auf Gehwegen erlaubt ist,

5.  vor Bordsteinabsenkungen.

(3a) Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t 
sowie mit Kraftfahrzeuganhängern über 2 t zulässiger Gesamtmasse 
ist innerhalb geschlossener Ortschaften
1. in reinen und allgemeinen Wohngebieten,
2. in Sondergebieten, die der Erholung dienen,
3. in Kurgebieten und
4. in Klinikgebieten 
das regelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie an 
Sonn- und Feiertagen unzulässig. Das gilt nicht auf entsprechend 
gekennzeichneten Parkplätzen sowie für das Parken von Linienomni-
bussen an Endhaltestellen.

(3b) Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger 
als zwei Wochen geparkt werden. Das gilt nicht auf entsprechend 
gekennzeichneten Parkplätzen.

(4) Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch 
entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er 
dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahn-
rand heranzufahren. Das gilt in der Regel auch, wenn man nur halten 
will; jedenfalls muss man auch dazu auf der rechten Fahrbahnseite 
rechts bleiben. Taxen dürfen, wenn die Verkehrslage es zulässt, neben 
anderen Fahrzeugen, die auf dem Seitenstreifen oder am rechten Fahr-
bahnrand halten oder parken, Fahrgäste ein- oder aussteigen lassen. 
Soweit auf der rechten Seite Schienen liegen sowie in Einbahnstraßen 
(Zeichen 220) darf links gehalten und geparkt werden. Im Fahrraum 
von Schienenfahrzeugen darf nicht gehalten werden.

(4a) Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt, ist hierzu nur der rechte 
Gehweg, in Einbahnstraßen der rechte oder linke Gehweg, zu benut-
zen.

(5) An einer Parklücke hat Vorrang, wer sie zuerst unmittelbar erreicht; 
der Vorrang bleibt erhalten, wenn der Berechtigte an der Parklücke 
vorbeifährt, um rückwärts einzuparken oder wenn sonst zusätzliche 
Fahrbewegungen ausgeführt werden, um in die Parklücke einzufah-
ren. Satz 1 gilt entsprechend, wenn an einer frei werdenden Parklücke 
gewartet wird.

(6) Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Regel auch für das 
Halten.

Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__12.html

Müllentsorgung                      

Restmülltonne

Die Restmülltonne wird in Nüdlingen und im Gemeindeteil Haard an 
folgenden Tagen geleert:  Dienstag, 19.05.2020
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr an der Straße bereitge-
stellt werden.
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Biotonne

Die Biotonne wird in Nüdlingen und im Gemeindeteil Haard an fol-
genden Tagen geleert:  Dienstag, 26.05.2020
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr an der Straße bereitge-
stellt werden. 

„Nie mehr Müllabfuhr verpassen“ 
mit der gratis APP 

www.abfall-scout.de/abfall-app

Der Abfuhrkalender des Kommunalunternehmens für das Jahr 
2020 steht auch zum Download auf unserer Homepage 
www.nuedlingen.de unter Bürgerservice / Meldeamt / Müllentsor-
gung-Tonnenverwaltung bereit.

Kirche                      

Keine öffentlichen Gottesdienste 
im Pastoralen Raum Bad Kissingen

Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die 
Einhaltung der hohen hygienischen Auflagen tätig werden müssten, 
gehören zur sogenannten Risikogruppe. Sie alle, aber auch die Mitfei-
ernden, sollen geschützt bleiben und ihre Gesundheit nicht gefährden.
Daneben sind die verantwortlichen Seelsorger und Seelsorgerinnen 

der Überzeugung, dass die Gottesdienste aufgrund der aktuellen Vor-
schriften nicht würdig und angemessen gefeiert werden können.
Vielmehr kann ihrer Meinung nach die momentane Zeit genutzt wer-
den, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, was unseren Glauben 
ausmacht. Was ist das Wesentliche? Was ist mir wichtig? Wie können 
wir auch außerhalb von Gottesdiensten unseren Glauben leben und 
feiern? Und wie können wir darüber miteinander sprechen?
Impulse und Anregungen zum Gebet und Gottesdienst daheim, kann 
man auf der Internetseite des Bistums finden.
Sobald sich Änderungen ergeben, werden diese in der Zeitung veröf-
fentlicht.

Ihr Seelsorgerteam

Vereine                      

Gemeindebücherei                      
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Die Damen-Handballmannschaft „SG Garitz/Nüdlingen“ wurde mit 
32:0 Toren und 360:247 Toren „Meister“ in der Bezirksliga, Bezirk Unter-
franken, vom Bayerischen Handball-Verband ausgezeichnet.

Die beiden Fotos zeigen unsere „Handball-Damen“ in ihren Meister-
schaftstrikots, die von der Firma Baumaschinen Kessler aus Oberthul-
ba, gesponsert wurden.

Sonstiges                  

Freiwilliges Soziales Jahr 
und Bundesfreiwilligendienst – das dicke Plus im Lebenslauf!

Soziales Engagement beim Bayerischen Roten Kreuz – Dein Pluspunkt 
im Lebenslauf. Sammle bei uns erste Berufserfahrung, gewinne Ein-
blicke in soziale Felder und beeindrucke Deine späteren Arbeitgeber 
mit einem abgeleisteten Freiwilligendienst. Gleichzeitig kannst Du mit 
einem Freiwilligendienst die Wartezeit auf einen Studien- oder Ausbil-
dungsplatz sinnvoll überbrücken.
Einsatzmöglichkeiten sind:
- BRK Kreisverband Bad Kissingen z.B. Fahrdienst, Rettungswache, 

Tagespflege, Tageszentrum
- Heiligenfeldkliniken Bad Kissingen
- sowie viele weitere Einrichtungen in ganz Unterfranken

Neben der Tätigkeit in Deiner Einsatzstelle finden in regelmäßigen 
Abständen fünf Bildungsseminare statt, welche Du gemeinsam mit 
anderen Freiwilligen und einem Team vom Bayerischen Roten Kreuz 
gestaltest.

Wenn du Interesse oder Fragen hast dann melde dich gerne bei
BRK Bezirksverband Unterfranken – Team FWD/René Pröstler 
E-Mail: proestler@lgst.brk.de oder Telefon: 0931-7961131.
Weitere Informationen erhältst du unter www.freiwilligendienste-brk.
de.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Bad Neustadt a. d. Saale – Bereich Forsten

Die Forstverwaltung informiert über die aktuelle Situation der 
Borkenkäfer an Fichte
Ausgangssituation,  rechtliche Grundlagen:
Buchdrucker und Kupferstecher haben in großer Anzahl als Larven 
oder erwachsene Käfer unter der Rinde befallener Fichten bzw. in der 
Bodenstreu überwintert. Mit steigenden Temperaturen (ab ca. 16° C) 
schwärmen die Käfer aus und befallen neue Fichten.
Die Regierung von Unterfranken hat alle Nadelwälder zu Gefähr-
dungs- und Befallsgebieten für Borkenkäfer erklärt, die der Waldbesit-
zer zwischen April und Oktober mind. einmal monatlich auf Befall mit 
Buchdrucker und Kupferstecher kontrollieren muss.

Befallsmerkmale:
• Braunes Bohrmehl auf der Rinde, auf Spinnweben und am Stamm-

fuß
• Einbohrlöcher und Harztrichter, Harztröpfchen und Harzfluss am 

Stamm
• Grüner Nadelteppich auf dem Boden – vor allem bei Dürre
• Rindenspiegel (helle Rindenflecken) durch Spechtschlag
• Rote Kronenverfärbung oder lichte Kronen
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Aufarbeitung:
„Saubere Waldwirtschaft!“
Befallene Fichten müssen eingeschlagen und entrindet oder aus dem 
Bestand abgefahren werden.
Im Wald liegendes bruttaugliches Material muss entfernt oder un-
schädlich gemacht werden (durch Mulchen, Hacken oder Kleinschnei-
den). Verbrennen ist nur bei feuchter Witterung und nach Information 
der Behörden möglich.
Bei hoher Kupferstecherdichte sind auch Kronenteile und Resthölzer 
zu beseitigen.

Förderung1 insektizid freier Aufarbeitung:
Das Schadholz ist insektizidfrei waldschutzwirksam aufzuarbeiten oder 
zu lagern. Dies bedeutet die vollständige mechanische Behandlung 
des Holzes, die die weitere Entwicklung der Käfer(-larven) wirksam 
unterbindet. Gefördert wird die:
Vorbereitung der Aufarbeitung:   5 €/fm
in Verbindung mit (i. V. m.) Verbringen auf ein Zwischenlager2 12 €/fm

i. V. m. maschineller Entrindung 10 €/fm
i. V. m. manuellem Entrinden 20 €/fm
i. V. m. maschineller Waldrestholzaufarbeitung 10 €/fm
i. V. m. manueller Waldrestholzaufarbeitung 15 €/fm
i. V. m. Eigennutzung 10 €/fm

Antragstellung, Beratung, weiterführende Literatur
Zur Antragstellung und Beratung wenden Sie sich bitte bereits vor der 
Aufarbeitung an ihren zuständigen Förster; eine Förderung ist mit Aus-
nahme bei Gefahr im Verzug nur möglich, wenn vorab eine schriftliche 
Bewilligung vorliegt.
Weitere Info im Borkenkäferinfoportal der Bayerischen Landesanstalt 
für Wald und Forstwirtschaft 
(www.lwf.bayern.de/waldschutz/monitoring/) 

1 Die Bagatellgrenze beträgt 500 Euro; Sammelanträge mehrerer Waldbesit-
zer sind möglich.

2 Der Lagerplatz muss 500 Meter vom nächsten Nadelwald entfernt und von 
der Forstverwaltung anerkannt sein.
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http://revista.de/kleinanzeigen/
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MS-Patienten können ein selbstbestimmteres Leben führen. 
Foto: www.trotz-ms.de/Getty Images/monkeybusinessimages

Ein normaler Familienalltag ist dank moderner Therapien auch 
für MS-Patienten möglich.     Foto: Sanofi/Steffen Jaenicke

Die Diagnose Multiple 
Sklerose (MS) ist für Be- 
troffene ein schwerer 
Schlag, denn die Erkran-
kung des zentralen Ner-
vensystems ist bislang 
nicht heilbar. Dank mo-
derner Therapien haben 
sie dennoch gute Chan-
cen, ein selbstbestimm-
tes Leben ohne gravie-
rende Einschränkungen 
zu führen. Im Alltag 
können einige Strategi-
en dabei helfen, besser 
mit den Beschwerden 
umzugehen. Sehr häufig 
leiden Betroffene etwa 
unter starker Müdigkeit 
und Erschöpfung, die 
sich durch Stress oder 
Hitze verstärken können. 
Umso wichtiger ist es, 
am Tag mehrere Ruhe-
pausen einzulegen und 

schwierige Aufgaben 
möglichst am Vormittag 
zu erledigen. Längerfris-
tig können wohldosierter 
Sport und Bewegungs-
einheiten sowie Acht-
samkeitstraining zum 
Wohlbefinden beitragen. 
Nicht verdrängen sollten 
Menschen mit MS aller-
dings die regelmäßigen 
Kontrolltermine beim 
Neurologen - auch wenn 
sie keine Schübe haben. 
Nur so kann der Krank-
heitsfortschritt bestmög-
lich verlangsamt und die 
Lebensqualität so lange 
es geht beibehalten wer-
den. Weitere Informati-
onen und Tipps gibt es 
unter der Website www.
trotz-ms.de. djd-mk

Wer die Diagnose „Multi-
ple Sklerose (MS)“ erhält, 
fällt oft in ein tiefes Loch. 
Doch Betroffene müssen 
nicht verzweifeln. „Viele 
Erkrankte können heut-
zutage ein praktisch ganz 
normales Leben führen“, 
erläutert Professor Sven 
Meuth von der Unikli-
nik Münster  in einem 
Interview auf www.ms- 
begleiter.de. Sie könnten  
reisen, arbeiten und eine 
Familie gründen. Zurück- 
zuführen sei die verbes- 

serte Prognose auf die Im-
munmodulatoren. „Mit  
ihrer Hilfe ist es möglich,  
nicht nur die Schubhäufig- 
keit, sondern insgesamt 
die Krankheitsaktivität 
massiv  zurückzudrän-
gen“, so Meuth. Wichtig  
sei eine individuell einge- 
stellte und konsequent-
durchgeführte Therapie.  
Ohne diese verschlimme-
re sich der Krankheitsver-
lauf mit der Zeit deutlich, 
bleibende Behinderun-
gen drohten.    djd-mk  

„MS? Du doch nicht, du  
lachst doch immer“. Ähn- 
liche Kommentare begeg- 
nen Daniele immer wieder. 
Die Diagnose erhielt sie 
mit 30. Ein Schock. „Alle 
meine Zukunftspläne ge- 
rieten ins Wanken“, erin-
nert sich die heute 48-Jäh-
rige im TV-Spot der Deut-
schen Multiple Sklerose 
Gesellschaft (DMSG). 
Weltweit leben rund 2,5 
Millionen Menschen mit 
der noch unheilbaren Er-

krankung, in Deutschland 
mehr als 250.000. Für alle 
bedeutet die Krankheit ei-
nen Einschnitt in ihre Le-
bensplanung. Doch auch  
mit MS kann man ein er- 
fülltes Leben führen. Um  
Wege aufzuzeigen, stellt die  
DMSG rund um den Welt-
MS-Tag unter dem Motto 
„Miteinander Stark“ posi-
tive Beispiele vor, die Be-
troffenen helfen, Unter-
stützung zu finden - Infos: 
www.dmsg.de. djd-mk

Auf den Körper hören

MS - was jetzt?

Miteinander stark gegen MS

Kokos-Spargelsuppe mit Hähnchen

Zutaten für 
4 Personen: 
1 Hähnchenfilet, 
2 Hähnchen-
schenkel, 500 g 
weißer Spargel, 
1 Liter Geflügel-
brühe, 
25 g Ingwer, 
2 Stängel 
Zitronengras, 
1 Knoblauchzehe, 
1 rote Zwiebel, 
2 Eier, 120 g 
Zuckerschoten, 
6 Eiertomaten, 
200 g Kokosmilch, 
1 Limette, 4 EL 
Sojasoße, Kresse

Zubereitung:
Spargel schälen und klein schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen 
und in feine Scheiben schneiden. Hähnchenfilet und Hähnchenschen-
kel, Ingwer, Zitronengras, Knoblauch und Spargelschalen in kochende 
Brühe geben, 35 Minuten köcheln. Zwiebel schälen, in feine Spal-
ten schneiden. Eier hart kochen und halbieren. Zuckerschoten und 
Tomaten klein schneiden. Hähnchenfleisch aus Brühe nehmen und 
klein zupfen. Brühe kurz durchmixen, dann durch ein Sieb passieren. 
Kokosmilch, Sojasoße, Limettensaft, Spargelstücke und Zwiebelstreifen 
hinzufügen und etwa 5 Minuten köcheln lassen. Zuckerschoten, Toma-
tenspalten und Hähnchenfleisch dazugeben, in der Suppe erhitzen, 
mit halbem Ei und Kresse anrichten. 
Weitere Rezepttipps: www.deutsches-geflügel.de
Foto: djd-mk/Deutsches-Geflügel.de
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Neuhoff Natursteinwerk GmbH
Raiffeisenstraße 3 | 97523 Schwanfeld
Tel. 09384 97100   | www.neuhoff.de

Grabmale
Einfassungen
Abdeckungen
Nachbeschriftungen
und vieles mehr

Besuchen Sie unsere Ausstellung 

Wir stehen weiter an Ihrer Seite 
mit dem Johanniter-Hausnotruf!

Sie benötigen ein Hausnotrufgerät? Kein Problem! 
Das vorinstallierte Hausnotrufgerät wird per Paket-
dienst an Sie versendet. Wir klären alle wichtigen  
Details mit Ihnen am Telefon. 
Rufen Sie uns an unter: 0800 0 19 14 14  
                                                 (gebührenfrei)

Hausnotruf per Paketdienst

www.johanniter.de/hausnotruf  

Vom Anbau bis zum Kunden

Direkt an Ihre Wohnungstür!

Gratis-Tel. 0800/25 90 000

Gemüse, Obst, Brot, 
Aufstrich
+ Gratis-Probe „Würzfee“

Probierpaket

nur €14,45

� Tagesfrisch 
� Eigener Friedfertiger 

Landbau
� ohne Verpackung
� DE-ÖKO-037

Ihr

Lieferservice

Die Abdichtungsprofis.

Nasse Wände?
Feuchter Keller? 
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN. 

ISOTEC - Fachbetrieb Bauunternehmung 
Glöckle Hoch- und Tiefbau GmbH

www.isotec.de/gloeckle

09721 - 8001777
09738 -6939995

09521 - 6299995
09761 - 8709996

Hartmann R&S GmbH • 97424 Schweinfurt • Rudolf-Diesel-Str. 21
09721/60788 • info@hartmannrsgmbh.de • www.hartmannrsgmbh.de

Jetzt Aktionspreise auf Markisen sichern!

www.ne-solartechnik.de

nach Frère Roger Schutz, Taizé/Frankreich

• elektroinstallateur für pv - technik
• monteur für photovoltaik / helfer
• heizungsbauer / anlagenmechaniker
• shk kundendiensttechniker

Dein Ansprechpartner: Herr Stefan Göb – Telefon 0 97 22  -  944 610

für mehr infos – ruf uns einfach an!

dich erwartet ein motiviertes handwerkerteam: 

unser ziel: 100  % erneuerbare energien
für strom & wärme aus sonnenenergie!
für die umsetzung suchen wir menschen wie dich, 
in den berufen: ( gerne auch techniker oder meister )

komm 
zu uns: 
bewirb 

dich 
jetzt!

97440 Werneck  •  Rudolf - Diesel - Str. 17  •  info@ne - solartechnik.de 

„lebe das, was du verstanden hast und 
was in deinen möglichkeiten liegt.“

wir sind ein werteorientiertes unternehmen  – klimaschutz, 
die bewahrung der schöpfung & glauben zählen für uns:

 

 

9 Bagger- und Erdarbeiten
9 Baukranvermietung
9 Stahlbetonkeller
9 Rohbauarbeiten für Ein- 
 und Mehrfamilienwohnhäuser
9 Stahlbeton-Mauerscheiben
 Glatt oder Bruchsteinoptik

Gulbranssonstr. 11
97525 Schwebheim
Tel. 0 97 23 / 38 44

www.werner-bauunternehmung.de

ALEXANDER WERNER
Bauunternehmung GmbH


